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Kindertagesstätte Edewecht 
Antrag des Fördervereins Edewecht e.V. auf Bezuschussung einer neuen 
Matschanlage für den Außenspielbereich 
 
Beratungsfolge Datum Zuständigkeit 
Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 02.02.2016 Vorberatung 
Verwaltungsausschuss    Entscheidung 

 

 

Federführung: Fachbereich Bildung, Bürgerservice + Soziales 

Beteiligungen: Stabstelle 

Verfasser/in: Schöbel, Jens 04405/916 119 

 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die im Außenbereich der Kindertagesstätte Edewecht befindliche Matschanlage ist 
bei den Kindern während des Freispiels sehr beliebt und wird wetterunabhängig 
durchgehend genutzt. 
 
Leider ist die vor über 15 Jahre gefertigte Anlage nunmehr abgängig. Der 
Wasserbehälter sowie ein Großteil der wasserführenden Elemente der komplett aus 
Holz gefertigten Matschanlage sind undicht, sodass eingefülltes Wasser im Erdreich 
versickert.  
 
Nach Auskunft des Bauamtes ist eine Sanierung der Anlage mit sehr hohen Kosten 
verbunden und somit nicht wirtschaftlich. Des Weiteren ist zu befürchten, dass bei 
einer Sanierung aufgrund der Holzausführung auch weiterhin regelmäßig 
kostenintensive Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen.  
 
Das Bauamt hat daher empfohlen, die abgängige Anlage durch eine aus Edelstahl 
gefertigte Matschanlage zu ersetzen, da diese weitestgehend wartungsfrei ist. 
 
Der Förderverein beantragt daher die Anschaffung einer neuen Matschanlage aus 
Edelstahl. Die Kosten für die Anschaffung und den Aufbau der beantragten Anlage 
belaufen sich auf ca. 10.400,- €. Hinzu kommen noch die Kosten für den Aufbau in 
Höhe von ca. 1.450,- €. Nach Rücksprache mit dem Bauamt und dem Kindergarten 
könnten die Fundamentarbeiten unter Umständen von der Elternschaft im Rahmen 
des Papatages durchgeführt werden, sodass man auf Gesamtkosten von ca. 
12.000,- € kommen würde. 
Der Förderverein würde sich an den Gesamtkosten mit einem Betrag in Höhe von 
4.000,- € beteiligen. 
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Aufgrund der hohen Kosten liegt ein Alternativangebot der Fa. Hoormann mit einer 
kleineren Anlage vor. Hier belaufen sich die Kosten der Anlage ohne Aufbau auf ca. 
7.800,- €.  
 
Da es sich um ein Baukastensystem handelt, kann die Anlage jederzeit ohne großen 
Aufwand erweitert werden. Inklusive der Aufbaukosten würden bei dieser Anlage 
Kosten in Höhe von ca. 9000,- € entstehen. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird der Austausch der Anlage begrüßt, da die 
vorhandene Anlage bei allen Kindern sehr beliebt ist und sich in den vergangenen 
Jahren im Kindergartenalltag bewährt hat. 
 
Aufgrund der hohen Kosten wird jedoch empfohlen, vorerst die kleinere Anlage 
anzuschaffen und diese bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt zu erweitern. Die 
Verwaltung schlägt vor, für die Anschaffung eine Defizitabdeckung in Höhe von bis 
zu 4.000,- € bereitzustellen, da in den vergangenen Jahren vergleichbare Projekte in 
anderen Einrichtungen auch nur anteilig bezuschusst wurden.  
 
Finanzierung: 
Für diese Maßnahme sind keine entsprechenden Finanzmittel im Haushalt 2016 
eingeplant. Die Maßnahme steht insofern unter einem Finanzierungsvorbehalt. Es 
sind Gesamtkosten von ca. 9.000 Euro zu erwarten. Die Finanzierung der 
Gesamtmaßnahme wir dadurch sichergestellt sein, dass der Förderverein eine 
Bezuschussung in Höhe von 4.000 Euro zugesichert hat. Ferner wird der 
Kindergarten weitere Spenden und Fördergelder, z.B. bei der Bingo Lotterie usw. 
einwerben. Darüber hinaus sollte die Gemeinde Edewecht sodann eine 
Defizitabdeckung von bis zu 4.000 Euro gewähren. Die hierfür notwendigen 
Finanzmittel sollen nach Möglichkeit gemäß § 117 NKomVG überplanmäßig im 
Haushaltsjahr 2016 zu Verfügung gestellt werden. Sofern hierfür keine 
ausreichenden Finanzmittel bereit gestellt werden können, sollte eine Einplanung der 
Finanzmittel im Haushaltsjahr 2017 erfolgen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Schaffung einer neuen Matschanlage für den Kindergarten Edewecht wird 
zugestimmt. Für diese Maßnahme werden bis zu 4.000,- € nach Möglichkeit gemäß 
§ 117 NKomVG überplanmäßig für das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung gestellt.  
 
Anlagen: 
Antrag des Fördervereins der Kindertagesstätte Edewecht e.V. vom 30.11.2015 
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